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Programme zur Förderung der Biodi-
versität richten sich vor allem direkt 

an Bewirtschafter landwirtschaftlicher 
Flächen. In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass z. B. auch Hegeringe und Jagdpäch-
ter erfolgreich die Umsetzung von Maß-
nahmen anstoßen können. Informationen 
über die Bedürfnisse des Nieder wildes 
sowie der jeweiligen Fördermöglichkeiten 
können erheblich dazu beitragen, den 
Lebensraum Offenland niederwildgerecht 
aufzuwerten. Zudem kann auch eine 
Anpachtung von landwirtschaftlichen 
Flächen neue Möglichkeiten zur geziel-
ten Lebensraumverbesserung bieten.

Anrechnung im „Greening“ 

Wesentliche Anreize für den Bewirt-
schafter bieten sich aus der Anrechnung 

im sogenannten Greening. Stark verein-
facht ausgedrückt muss jeder Bewirt-
schafter (Betriebsfläche > 15 ha), der 
seine vollständige EU-Direktzahlung 
erhalten möchte, drei grundlegende 
Greening-Verpflichtungen erfüllen: 
1.  den Erhalt von Dauergrünland, 
2.  die Fruchtartendiversifizierung und
3.  die Bereitstellung von mindestens 5 % 

der Ackerflächen als sogenannte öko-
logische Vorrangflächen (ÖVF). 

Auf ÖVF können verschiedene Maßnah-
men umgesetzt werden, welche nach 
ihrer ökologischen Wirksamkeit unter-
schiedlich angerechnet werden. Dies 
wird dann für jede Maßnahme mit 
einem jeweiligen Umrechnungsfaktor 
angegeben. So wird z. B. eine Honig-
brache mit dem Faktor 1,5 gewertet, 
sodass die Anlage einer 1 ha großen 

Umsetzung von Naturschutzmaß-
nahmen im Offenland 

Abb. 1: Ein strukturreicher Bewuchs auf Blüh- oder Bracheflächen sollte neben Nahrung und Deckung auch ausreichende Lücken für Huder- und Sonnenplätze auf-
weisen..
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 » Ökologische Vorrangflächen, Agrar
umweltmaßnahmen und der Ver-
tragsnaturschutz  bieten Chancen zur 
Lebensraumverbesserung  

 » Jäger können eine niederwildgerechte 
Umsetzung anstoßen  

 » Breite Brache und Blühflächen bilden 
besonders wertvolle Habitate 

 » Begrünte Feldwege und Feldraine 
sind erhaltenswerte Lebensadern der 
Feldflur

S c h n e l l e r  
Ü b e r b l i c k

In Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Ansätze um lebensraumverbessernde Maßnahmen  
zum Erhalt der Biodiversität im Offenland umzusetzen. Im Folgenden werden wesentliche Förder-
möglichkeiten vorgestellt und erklärt, wie sich in der Umsetzung Gestaltungsfreiräume optimal 
für unser Niederwild nutzen lassen, ohne die Wertigkeit für andere Arten zu mindern.

TExT:  Claudia Stommel
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Fläche als 1,5 ha ÖVF angerechnet 
wird. Für Rebhuhn, Feldhase und 
Fasan können sich insbesondere Maß-
nahmen wie Brachen und Blühflächen 
günstig auswirken. Innerhalb der 
Greening-Verpflichtung werden diese 
ÖVF z. B. als Stilllegung im Acker (mit 
Einsaat von Kultur- oder Wildpflan-
zen/Anrechnungsfaktor 1) oder als 
Honigbrache (Anrechnungsfaktor 1,5) 
bezeichnet. Ein weiteres Maßnah-
menangebot stellen die Agrarumwelt-
maßnahmen (AUM) dar; diese ermög-
lichen eine finanzielle Förderung für 
eine umweltfreundliche Bewirtschaf-
tung. Besonders wertvoll für Rebhuhn 
und Co. kann hierbei die Anlage von 
Blüh- und Schonstreifen sein. 

Eine große Auswahl unterschiedli-
cher und effektiver Maßnahmen bie-
tet ebenfalls der Vertragsnaturschutz 
(VNS), welcher die naturschutzge-
rechte Nutzung von Grünland, Acker 
sowie die Pflege von Streuobstwie-
sen/-weiden und Hecken finanziell 
fördert.

Ein Überblick zu den verschiedenen 
Maßnahmen findet sich auf den Inter-
netseiten www.biodiversität-nrw.de 
oder www.lanuv.nrw.de/natur/ver-
tragsnaturschutz. 

Eine ausführliche Übersicht zu bio-
diversitätsfördernden Maßnahmen 
und den Bedürfnissen verschiedener 
Zielarten bietet eine im Jahr 2018 er-
schienene Studie der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt [3]. Neben den 
bereits genannten Anreizen zur Maß-
nahmenumsetzung existieren häufig 
regionale und überregionale Projek-
te zur Lebensraumverbesserung, wel-
che z. B. von Biologischen Stationen 
oder Naturschutzstiftungen angebo-
ten werden. Langfristig können natur-
schutzfachliche Aufwertungen auch 
über die Eingriffsregelung und die 
Kompensation von Bauvorhaben, z. B. 
als Erhalt von begrünten Feldwegen 
oder der Extensivierung von Acker-
flächen, gesichert werden. Eine Al-
ternative zum Maisanbau für die Bio-
gaserzeugung kann der Anbau von 
Wildpflanzen darstellen.

Naturschutzmaßnahmen  
niederwildgerecht gestalten

Viele der angebotenen Maßnahmen bie-
ten Gestaltungsfreiräume in der Umset-
zung. Hierdurch ergeben sich Möglich-

keiten, die zugunsten von Feldhase und 
Co. genutzt werden sollten. 

Maßnahmenkombination –  
Vielfalt ist entscheidend  
Während einzelne, kleine und isoliert 
liegende Maßnahmen schnell zur öko-
logischen Falle werden können, hat 
eine Kombination verschiedener Maß-
nahmentypen deutliche Vorteile. Präda-
toren haben es z. B. schwerer, brütende 
Hennen, Gelege oder Jungtiere zu fin-
den, wenn eine Vielzahl verschiedener 
Strukturen und mögliche Rückzugs-
räume vorhanden sind. Abhängig von 
der Witterung und Tageszeit können so 
offene oder deckungsreichere Flächen 
aufgesucht werden, ohne dabei längere 
Distanzen zurücklegen zu müssen. 
Dies verringert das Risiko der Präda-
tion und des übermäßigen Energiever-
lustes. In ähnlicher Weise gilt dies auch 
für die Nahrungsverfügbarkeit – stehen 
kleinräumig (z. B. auf 5 ha Fläche) ver-
schiedene extensiv genutzte Kulturen 
zur Verfügung, ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, unabhängig von der Jahres-
zeit ausreichend Grünäsung, Säme-
reien oder Kleintiere zur Küken ver- 
sorgung zu finden. Im VNS werden 
gezielt Musterkombinationen angebo-
ten, die z. B. auf 5 ha Fläche die Kombi-
nation einer mehrjährigen Einsaat mit 
Regiosaatgut, einer Ackerbrache, 
Getreide mit doppeltem Saatreihenab-

stand, Ernteverzicht von Getreide und 
einer Stoppelbrache anbieten. Die Prä-
mienhöhe liegt hierbei z. B. bei 
6.440 €/Jahr. Berücksichtigt man 
zudem den Lebensraumverbund und 
legt die Maßnahmen in der Nähe von 
bestehenden Feldrainen, niedrigen 
Feldhecken oder anderen Trittsteinha-
bitaten an, kann sich der Nutzen der 
Maßnahmen zusätzlich erhöhen. Die 
verschiedensten Arten können sich 
durch den Verbund an Strukturen bes-
ser ausbreiten und neue Lebensräume 
schneller erschließen; so wird auch das 
Risiko der Isolation von Populationen 
verringert. Bei einigen Arten muss eine 
gewisse Standorttreue berücksichtigt 
werden. Insbesondere Rebhühner profi-
tieren von der Anlage geeigneter Maß-
nahmen in direktem Umfeld ihres Vor-
kommens. 

Saatgut – Standzeit  
In den meisten Programmen wird bei 
der Anlage von Blühflächen und Einsaa-
ten eine spezielle Saatgutmischung vor-
gegeben. Feldhase und Rebhuhn profi-
tieren besonders von einem vielfältigen 
Angebot verschiedener Stauden und 
Kräuter, die einen lückigen und struk-
turreichen Bewuchs aufweisen. Neben 
der Auswahl an verschiedenen Nah-
rungspflanzen und Sämereien bietet 
ein vielfältiger Bewuchs Lücken für 
Sonnenplätze und Huderstellen 

Abb. 2: Um Störungen durch Menschen oder Hunde zu minimieren, können Blühflächen oder Feldvogelin-
seln statt am Feldrand innerhalb der Hauptkultur angelegt werden. Schon wenige Meter zwischen der Feld-
straße und der Maßnahmenfläche genügen, um eine erhebliche Beruhigung zu erreichen..
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(Abb. 1). Bei einer mehrjährigen Stand-
zeit sind Regiosaatgutmischungen (zer-
tifiziertes regional gewonnenes Saatgut 
von Wildpflanzen) zu empfehlen; diese 
bieten ein optimales Nahrungsangebot 
an Grünäsung, Sämereien und spenden 
gleichzeitig ein Nektar- und Pollenan-
gebot, an welches die heimischen Flug-
insekten optimal angepasst sind. 
Zudem wird durch Regiosaatgut das 
Risiko einer Einschleppung von Neo-
phyten (nicht einheimischen Pflanzen) 
minimiert. Für kürzere Standzeiten, 
z. B. von nur einem Jahr, können 
Mischungen aus Kulturpflanzen emp-
fohlen werden.

Bei der mehrjährigen Standzeit ei-
ner Blühfläche können sich Fluginsek-
ten und Bodenarthropoden optimal ent-
wickeln, viele Kleintiere überwintern 
in den trockenen Pflanzenstängeln. 
Ameisen und deren Larven (wichtige 
Kükennahrung) siedeln sich überwie-
gend bei längeren Standzeiten an. Au-
ßerdem nutzt das Rebhuhn gerne diese 
überjährigen Strukturen für die Nest-
anlage. Werden Blühflächen erst im 
Frühjahr angesät, ist eine Nutzung als 
Bruthabitat frühestens im Folgejahr 
wahrscheinlich. Lassen sich mehrjäh-
rige Blühflächen/Brachen realisieren, 
sind diese den kurzweiligen Maßnah-
men vorzuziehen bzw. sollten diese 
kombiniert eingesetzt werden. Blühflä-
chen mit einer kürzeren Standzeit soll-
ten früh im Herbst eingesät werden, 
sodass im Winter und zeitigen Früh-
jahr die Flächen als Deckung und Nah-
rungshabitat genutzt werden können. 

Bewirtschaftung von  
Maßnahmenflächen
In vielen Programmen werden die Rah-
menbedingungen für die Bewirtschaf-
tung vorgegeben. Bei einem Großteil 
der förderfähigen Maßnahmen, wie z. B. 
Blühstreifen, ist die Hauptbrut- und 
Setzzeit vieler Arten bereits berück-
sichtigt, eine Bearbeitung wird daher 
zwischen dem 1. April und dem 
30. Juni ausgeschlossen. Für einige 
Arten ist dieser Zeitraum jedoch nicht 
ausreichend. Um die zu dieser Zeit häu-
fig noch flugunfähigen Rebhuhnküken 
nicht zu gefährden, sollte eine Flächen-
bearbeitung nicht vor dem 15. August 
erfolgen [1].

In einigen Programmen (z. B. AUM) 
besteht eine jährliche Pflegeverpflich-
tung („Mulchverpflichtung“), welche 

sich jedoch für Insekten und Nieder-
wild negativ auswirkt, da Überwinte-
rungsstrukturen sowie Deckungs- und 
Nahrungshabitat verschwinden. Hier 
besteht allerdings die Möglichkeit, ei-
nen Antrag für eine nur jedes zweite 
Jahr notwendige Pflege zu stellen. In-
formationen hierzu bieten die Land-
wirtschaftskammer (LWK), die Unte-
re Naturschutzbehörde (UNB) oder 
die Kreisjägerschaft (KJS). Ein Antrag 
auf „Mulchverzicht“ kann vom Jagd-
pächter vorbereitet werden und muss 
vom Bewirtschafter und der KJS unter-
schrieben werden. Für Flächenkontrol-
len sollte der Antrag zur Vorlage aufbe-
wahrt werden. 

Die Bearbeitung der Flächen ist je-
doch, z. B. bei Blühstreifen, nicht im-
mer zu vermeiden, wobei eine Mahd 
dem Mulchen immer vorgezogen wer-
den sollte. Außerdem kann eine aus-
reichende Schnitthöhe (mind. 15 cm) 
zusätzlich das Überleben von Arthro-
poden, Amphibien und Niederwild 
fördern. Besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit, Flächen nur hälftig zu be-

arbeiten, bleibt Lebensraum erhalten 
und eine schnelle Wiederbesiedlung 
der bearbeiteten Fläche wird erleich-
tert. Dies gilt auch für Feldraine, Weg-
ränder oder Wassergräben; hier sollte 
auf eine späte oder besser nur überjäh-
rige Pflege geachtet werden.

Lage und Größe von  
Maßnahmenflächen
Für eine optimale Nutzungsmöglichkeit 
der Maßnahmen durch Rebhuhn und 
Co. sind neben dem Lebensraumver-
bund folgende Punkte zu berücksichti-
gen: 
•  Um Störungen durch Spaziergänger 
und Hunde zu vermeiden, sollten Maß-
nahmen nicht parallel zu stark fre-
quentierten Feldstraßen oder Wegen 
angelegt werden, sondern besser mittig 
im Feld, zwischen Schlägen oder im 
rechten Winkel zu Wegen platziert wer-
den. Auf die Anlage neben Hauptstra-
ßen sollte aus den bereits genannten 
Gründen und zur Reduktion von 
Unfallrisiken grundsätzlich verzichtet 
werden.

•  Um eine Störung durch den Menschen 
zu minimieren, kann es sich anbieten, 
das Vorgewende mit der umstehenden 
Kultur, z. B. Mais, einzusäen um ein 
Betreten von dahintergelegenen Blüh-
flächen möglichst unattraktiv zu 
gestalten. 

•  Besonders sinnvoll kann es auch sein, 
bestimmte störungssensible Maßnah-
men, wie „Feldvogelinseln“, in der 
angebauten Hauptkultur „zu verste-
cken“ (Abb. 2). Ein zusätzlicher Blüh-
streifen am Feldrand kann Erholungs-

„Die Kombination 
von Maßnahmen, 
d. h. Vielfalt in der 
Fläche, kommt 
allen Arten 
zugute.“
Claudia Stommel 
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suchende davon abhalten die 
eigentliche Maßnahmenfläche zu 
betreten. Dies ist besonders bei attrak-
tiven Blühflächen sinnvoll, wo z. B. 
Sonnenblumen die menschlichen Feld-
besucher in die Flächen ziehen. Hier-
bei kann der Streifen am Wegesrand 
somit quasi als „Ablenkfütterung“ für 
Spaziergänger dienen.

Die Prädation ist ein weiterer Punkt der 
bereits bei der Anlage einer Maßnahme 
berücksichtigt werden sollte. Verschie-
dene Untersuchungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass die Prädationsrate 
in schmalen streifenförmigen Struktu-
ren größer ist als in breiten Streifen 
oder flächigen Maßnahmen [z. B. 1, 2]. 

Neben der wesentlichen Prädation 
durch nachtaktive Säugetiere (beson-
ders durch den Fuchs) können auch 
Vögel ein Prädationsrisiko darstellen. 
Um dieses zu verringern, sollten Maß-
nahmenflächen nicht angrenzend an 
Wohnbebauung, Waldparzellen, Einzel-
bäume oder andere Vertikalstrukturen 
angelegt werden. Diese bieten ansons-
ten eine Ansitzmöglichkeit, um Nester 
und Jungtiere auszuspähen. Exponierte 
Einzelmaßnahmen ohne Lebensraum-
verbund und die Lage unter Hochspan-
nungsleitungen können sich zudem 
negativ auswirken. 

Der Großteil der Offenlandarten be-
vorzugt warme und trockene Bereiche 
in der Feldflur und kann sich nur dort 
optimal entwickeln. Dies gilt für In-
sekten genauso wie für das Rebhuhn. 
Aus diesem Grund sind vernässte und 
beschattete Bereiche in der Regel un-
geeignet, um Maßnahmen anzulegen. 
Eine Ausnahme besteht für den Kie-
bitz, der gerne in feuchten Feldsenken 
seine Nahrung sucht. Rebhuhn und 
Feldhase profitieren von Maßnahmen-
flächen, die mindestens halbtags be-
sonnt sind. 

Bestehendes erhalten und  
aufwerten 

Niedrige Feldhecken können einen 
Lebensraum für eine Vielzahl von 

Arten darstellen. Ohne Pflege wachsen 
diese jedoch über die Jahre zu meterho-
hen unterwuchsfreien Feldgehölzen 
heran und bieten kaum noch Nistmög-
lichkeiten, Deckung oder Äsung. Durch 
einen regelmäßigen Rückschnitt der 
Hecken (auf den Stock setzen) können 
die wichtigen Eigenschaften erhalten 
bleiben. Erfolgt dieser nur abschnitts-
weise, entsteht ein wertvolles Mosaik 
aus verschiedenen Aufwuchsstadien. 
Eine Fördermöglichkeit bietet sich 
hierzu z. B. durch den Vertragsnatur-
schutz. Zusätzlich können Hecken 
durch die Anlage eines Blüh- oder Alt-
grasstreifens aufgewertet werden. 

Feldwege und Feldraine sind eben-
falls wertvolle Rand- und Vernetzungs-
strukturen. Durch eine intensive Be-
wirtschaftung, Flächenerschließung 
und eine bessere Passierbarkeit werden 
jedoch immer mehr begrünte Feldwege 
in gut befahrbare Feldstraßen und Rad-
wege umgewandelt. So werden diese 
kostbaren grünen Lebensadern in der 
intensiven Agrarlandschaft immer sel-
tener (Abb. 3).

Neben zahlreichen Fördermöglich-
keiten und Programmen, die den Be-
wirtschaftern landwirtschaftlicher Flä-
chen zur Verfügung stehen, bietet sich 
natürlich immer die Möglichkeit, Maß-
nahmen unabhängig und in Eigeninitia-
tive umzusetzen. Neben den Landwir-
ten sind auch die Kommunen gefordert, 
eine nachhaltige Pflege eigener Flächen, 
z. B. von Wegrändern und Wassergrä-
ben, umzusetzen.

Dr. Claudia Stommel
claudia.stommel@lanuv.nrw.de,

ist Leiterin des Arbeitsgebietes Niederwild, 
Offenland und Biotopverbund im Fachbereich 

27 der Forschungsstelle für Jagdkunde und 
Wildschadenverhütung im Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.
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Abb. 3: Begrünte Feldwege mit entsprechenden Feldrainen sind wichtige Habitatstrukturen, die leider 
immer seltener werden..  
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